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Erzbischöfliches Ordinariat

Verordnungen

32.	 Allgemeine Genehmigung für Friedhofsordnungen

Für den Erlass von Ordnungen für kirchliche Friedhöfe in Trägerschaft von Kir-
chenstiftungen wird bis einschließlich 31. Dezember 2025 oder bis zum Wider-
ruf gemäß Art. 44 Abs. 6 KiStiftO die allgemeine Genehmigung unter der Bedin-
gung erteilt, dass die jeweils gültige Musterfriedhofsordnung verwendet und 
beschlossen wird.

Die jeweils gültige Musterfriedhofsordnung sowie eine Mustergebührenordnung 
werden den Pfarreien von der Stabsstelle AC.2.2 ABT Justiziariat des Erzbi-
schöflichen Ordinariats im Intranet zur Verfügung gestellt.

Die Musterfriedhofsordnung verweist hinsichtlich der Gebührenerhebung auf 
eine eigene Gebührenordnung. Bei der erstmaligen Inanspruchnahme der allge-
meinen Genehmigung ist daher auch die eigene Gebührenordnung zu erstellen. 
Die Gebührenordnung ist von der allgemeinen Genehmigung nicht umfasst und 
jeweils im Einzelfall zur Genehmigung vorzulegen.

Die auf der Grundlage dieser Regelung für die allgemeine Genehmigung be-
schlossene Friedhofsordnung ist der Stabsstelle AC.2.2 ABT Justiziariat des 
Erzbischöflichen Ordinariats zur Anzeige vorzulegen. Die Friedhofsordnung ist 
entsprechend den Hinweisen auf der Ordnung durch Aushang bekannt zu 
machen, jedoch nicht vor Ablauf von sechs Wochen ab dem Zeitpunkt der Vor-
lage an das Justiziariat.

München, den 28. Februar 2024

Christoph Klingan 
Generalvikar
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